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(57) Hauptanspruch: Absaugvorrichtung, die folgendes auf
weist:
ein Gehäuse (40) mit einer Vakuumdüse (48) und einem 
Auslass (45) zum Anschluss eines Schlauchs (44);
eine ein Koppelviereck aufweisende Aufhängung, die das 
Gehäuse mit einer Montageplatte (33) verbindet und die an 
der Montageplatte (33) schwenkbar um eine Achse (R1) 
gelagert ist;
ein Gegengewicht (41), das mit der Aufhängung verbunden 
ist, wobei das Gewicht des Gehäuses (40) um die Achse 
(R1) ein erstes Drehmoment bewirkt und das Gegengewicht 
um die Achse (R1) ein zweites Drehmoment bewirkt, wel
ches das erste Drehmoment zumindest teilweise kompen
siert., und
ein mit dem Gehäuse (40) oder der Aufhängung gekoppel
tes Federelement, welche direkt oder indirekt eine Feder
kraft (FS) zwischen Montageplatte (33) und Gehäuse (40) 
bewirkt, sodass das Gehäuse (40) gegen eine Werkstück
oberfläche gedrückt wird.



Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die hier beschriebenen Ausführungsbei
spiele betreffen eine Absaugvorrichtung für eine, 
von einem Manipulator (z.B. Industrieroboter) 
bediente Werkzeugmaschine zur Absaugung von 
Material, das von der Werkstückoberfläche abgetra
gen wird.

HINTERGRUND

[0002] Bei der Bearbeitung Werkstücken spielen 
robotergestützt durchgeführte Oberflächenbearbei
tungsprozesse wie z.B. Schleif- und Polierprozesse 
eine zunehmend wichtige Rolle. In der automatisier
ten, robotergestützten Fertigung werden Industriero
boter eingesetzt, mit deren Hilfe z.B. Schleifprozesse 
austomatisiert werden können.

[0003] Bei robotergestützten Bearbeitungsvorrich
tungen wird eine Werkzeugmaschine mit rotieren
dem Werkzeug (z.B. Schleifmaschine mit Schleif
scheibe oder Radialbürste) von einem Manipulator, 
beispielsweise einem Industrieroboter, geführt. Der 
sogenannte TCP (Tool Center Point) des Manipula
tors bewegt sich während des Bearbeitungsprozes
ses entlang einer definierten Bahn (Trajektorie), die 
vorab z.B. mittels Teach-In programmiert werden 
kann. Die vorgegebene Bahn des TCP bestimmt für 
jeden Zeitpunkt Position und Orientierung des TCP 
und damit der Werkzeugmaschine. Die Roboter
steuerung, die die Bewegung des Manipulators 
steuert, beinhaltet daher in der Regel eine Positions
regelung. Des Weiteren kann eine Feder oder ein 
zusätzlicher Aktor vorgesehen sein, die/der das 
Werkzeug mit einer bestimmten Kraft gegen die 
Werkstückoberfläche drückt.

[0004] Häufig ist eine Absaugung des von der Werk
stückoberfläche abgetragenen Materials (z.B. 
Schleifstaub) gewünscht oder notwendig. Aus die
sem Grund kann die Werkzeugmaschine mit einer 
Absaugvorrichtung ausgestattet sein, welche für 
eine Absaugung des abgetragenen Materials von 
der Werkstückoberfläche sorgt. Bekannte Absaug
vorrichtungen weisen eine Absaughaube auf, welche 
das Werkzeug teilweise umgibt. Die Absaughaube ist 
mit einer Absaugleitung verbunden, über die in der 
Absaughaube ein Unterdruck erzeugt und loses 
Material abgesaugt wird. Absaugvorrichtungen mit 
Absaughaben sind an sich bekannt. Beispielsweise 
ist aus der Publikation US 2008/0311824 A1 eine 
Bandschleifmaschine mit einer Absaugvorrichtung 
bekannt, die dazu ausgebildet ist, vom Schleifband 
Schleifrückstände abzusaugen. Des Weiteren wird 
auf die Publikationen US 2002/0133173 A1 und 
AT 399466B verwiesen.

[0005] Für die Bearbeitung kleiner oder schmaler 
Werkstücke oder Werkstücke mit gekrümmten Ober
flächen sind Absaugvorrichtungen oft kompliziert zu 
handhaben oder sind schlicht zu groß, um das Werk
stück ordentlich bearbeiten zu können. Auch eine 
Bearbeitung „kopfüber“ (Werkzeug unterhalb der 
Werkstückoberfläche) ist bei einigen Absaugvorrich
tungen problematisch.

[0006] Der Erfinder hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, eine verbesserte Absaugvorrichtung für 
robotergestützte Vorrichtungen zur Oberflächen
bearbeitungen zur Verfügung zu stellen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0007] Die oben genannte Aufgabe wird durch die 
Vorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst. Verschiedene 
Ausführungsbeispiele und Weiterentwicklungen der 
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprü
che.

[0008] Es wird eine Absaugvorrichtung für eine 
robotergestützte Werkzeugmaschine zur Oberflä
chenbearbeitung beschrieben. Gemäß einem Aus
führungsbeispiel weist die Absaugvorrichtung ein 
Gehäuse mit einer Vakuumdüse und einem Auslass 
zum Anschluss eines Schlauchs auf. Des Weiteren 
weist die Absaugvorrichtung eine Aufhängung auf, 
die das Gehäuse mit einer Montageplatte verbindet 
und die an der Montageplatte schwenkbar um eine 
Achse gelagert ist. Ein Gegengewicht ist mit der Auf
hängung so verbunden, dass das Gegengewicht das 
Gewicht des Gehäuses in Bezug auf die Achse im 
Wesentlichen ausbalanciert.

[0009] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
umfasst die Absaugvorrichtung ein Gehäuse mit 
einer Vakuumdüse und einem Auslass zum 
Anschluss eines Schlauchs sowie eine Aufhängung, 
die das Gehäuse mit einer Montageplatte verbindet 
und die an der Montageplatte schwenkbar um min
destens eine Achse gelagert ist. Ein Gegengewicht 
ist mit der Aufhängung so verbunden, dass das 
Gewicht des Gehäuses um die Achse ein erstes 
Drehmoment bewirkt und das Gegengewicht um die 
Achse ein zweites Drehmoment bewirkt, welches das 
erste Drehmoment zumindest teilweise kompensiert.

[0010] Des Weiteren wird eine Vorrichtung zur robo
tergestützren Bearbeitung von Oberflächen von 
Werkstücken beschrieben. Gemäß einem Ausfüh
rungsbeispiel umfasst die Vorichtung eine Halterung, 
die an einem Manipulator montierbar ist, eine mecha
nisch mit der Halterung gekoppelte Werkzeugma
schine mit einem rotierenden Werkzeug sowie eine 
eine am einer Montageplatte schwenkbar montierte 
Absaugvorrichtung, wobei die Montageplatte Teil der 
Halterung ist.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ABBILDUNGEN

[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
den in den Abbildungen dargestellten Beispielen 
näher erläutert. Die Darstellungen sind nicht zwangs
läufig maßstabsgetreu und die Erfindung beschränkt 
sich nicht nur auf die dargestellten Aspekte. Vielmehr 
wird Wert darauf gelegt, die der Erfindung zugrunde 
liegenden Prinzipien darzustellen. Zu den Abbildun
gen:

Fig. 1 ist eine exemplarische schematische Dar
stellung einer robotergestützten Schleifvorrich
tung mit einer Schleifmaschine, die mit einem 
Industrieroboter mittels eines kraftgeregelten 
Linearaktors gekoppelt ist.

Fig. 2 ist eine Seitenansicht einer an einem 
Manipulator montierbaren Schleifvorrichtung 
mit einer Absaugvorrichtung.

Fig. 3 ist eine zu der Seitenansicht aus Fig. 2 
gehörende Ansicht von vorne.

Fig. 4 ist eine Detailansicht eines Teils der 
Absaugvorrichtung aus Fig. 2 bzw. 3.

Fig. 5 illustriert schematisch ein Beispiel einer 
ausbalancierten Aufhängung für die Absaugvor
richtung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0012] Bevor verschiedene Ausführungsbeispiele 
im Detail erläutert werden, wird zunächst ein allge
meines Beispiel einer robotergestützten Schleifvor
richtung beschrieben. Auch wenn die hier beschrie
benen Ausführungsbeispiele anhand einer 
Schleifvorrichtung erläutert werden, sind diese nicht 
auf Schleifvorrichtungen beschränkt, sondern viel
mehr auf beliebige Vorrichtungen zur spanabheben
den Bearbeitung (abrasive machining) von Oberflä
chen anwendbar, wie beispielsweise 
Werkzeugmaschinen zum Fräsen, Schleifen, Polie
ren, etc.

[0013] Das in Fig. 1 dargestellte Beispiel umfasst 
einen Manipulator 1 (beispielsweise einen Industrie
roboter) und eine Schleifmaschine 10 mit rotieren
dem Schleifwerkzeug (Schleifscheibe), wobei die 
Schleifmaschine 10 mit dem Tool-Center-Point 
(TCP) des Manipulators 1 über einen Linearaktor 20 
gekoppelt sein kann (was aber nicht in allen Ausfüh
rungsbeispielen der Fall sein muss). Im Falle eines 
Industrieroboters mit sechs Freiheitsgraden kann 
der Manipulator aus vier Segmenten 2a, 2b, 2c und 
2d aufgebaut sein, die jeweils über Gelenke 3a, 3b 
und 3c verbunden sind. Das erste Segment ist dabei 
meist starr mit einem Fundament B verbunden (was 
jedoch nicht zwangsläufig der Fall sein muss). Das 
Gelenk 3c verbindet die Segmente 2c und 2d. Das 
Gelenk 3c kann 2-achsig sein und eine Drehung 
des Segments 2c um eine horizontale Drehachse 

(Elevationswinkel) und eine vertikale Drehachse 
(Azimutwinkel) ermöglichen. Das Gelenk 3b verbin
det die Segmente 2b und 2c und ermöglicht eine 
Schwenkbewegung des Segments 2b relativ zur 
Lage des Segments 2c. Das Gelenk 3a verbindet 
die Segmente 2a und 2b. Das Gelenk 3a kann 2-ach
sig sein und daher (ähnlich wie das Gelenk 3c) eine 
Schwenkbewegung in zwei Richtungen ermöglichen. 
Der TCP hat eine feste Relativposition zum Segment 
2a, wobei dieses üblicherweise noch ein Drehgelenk 
(nicht dargestellt) umfasst, dass eine Drehbewegung 
um eine Längsachse A des Segments 2a ermöglicht 
(in Fig. 1 als strichpunktierte Line eingezeichnet). 
Jeder Achse eines Gelenks ist ein Aktor zugeordnet, 
der eine Drehbewegung um die jeweilige Gelenk
sachse bewirken kann. Die Aktoren in den Gelenken 
werden von einer Robotersteuerung 4 gemäß einem 
Roboterprogramm angesteuert. Der TCP kann (in 
bestimmten Grenzen) beliebig positioniert werden 
(mit beliebiger Orientierung der Achse A).

[0014] Der Manipulator 1 ist üblicherweise posi
tionsgeregelt, d.h. die Robotersteuerung kann die 
Pose (Position und Orientierung) des TCP festlegen 
und diesen entlang einer vordefinierten Trajektorie 
bewegen. Wenn der Aktor 20 an einem Endanschlag 
anliegt, ist mit der Pose des TCP auch die Pose des 
Schleifwerkzeugs definiert. Der Aktor 20 kann dazu 
verwendet werden, während des Schleifprozesses 
die Kontaktkraft (Prozesskraft) zwischen Werkzeug 
(Schleifscheibe 11) und Werkstück W auf einen 
gewünschten Wert einzustellen. Eine direkte Rege
lung der Prozesskraft durch den Manipulator 1 kann 
in vielen Fällen schwierig oder unerwünscht sein, da 
durch die hohe Massenträgheit der Segmente 2a-2c 
des Manipulators 1 eine zuverlässige Regelung 
erschweren. Aus diesem Grund kann die Roboter
steuerung dazu ausgebildet sein, die Pose (Position 
und Orientierung) des TCP zu regeln, während die 
Regelung der Kontaktkraft (siehe auch Fig. 2, Kon
taktkraft FK) ausschließlich vom Aktor 20 bewerkstel
ligt wird, der zwischen Schleifmaschine 10 und Mani
pulator 1 gekoppelt ist. Wie erwähnt ist der Aktor 20 
nicht in allen Anwendungen notwendig und kann 
auch weggelassen werden. In manchen Anwendun
gen kann der Aktor durch eine einfache Feder ersetzt 
werden.

[0015] Im vorliegenden Beispiel ist der Aktor 20 ein 
pneumatischer Aktor, z.B. ein doppeltwirkender 
Pneumatikzylinder. Jedoch sind auch andere pneu
matische Aktoren anwendbar wie z.B. Balgzylinder 
und Luftmuskel. Als Alternative kommen auch elekt
rische Direktantriebe (getriebelos) in Betracht. Im 
Falle eines pneumatischen Aktors kann die Kraftre
gelung in an sich bekannter Weise mit Hilfe eines 
Regelventils, eines Reglers (implementiert in der 
Steuerung 4) und eines Druckluftspeichers realisiert 
werden. Die konkrete Implementierung ist jedoch für 
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die weitere Erläuterung nicht wichtig und wird daher 
auch nicht detaillierter beschrieben.

[0016] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht einer exemp
larischen Ausführung einer an einem Manipulator 
montierbaren Schleifmaschine 10 mit einer Absaug
vorrichtung. Fig. 3 die zugehörige Ansicht von vorne. 
Wie in dem Beispiel aus Fig. 1 ist die Schleifma
schine 10 über einen Linearaktor 20 mit dem Mani
pulator gekoppelt. In dem in Fig. 2 dargestellten Bei
spiel ist - anders als in Fig. 1 - die Wirkrichtung des 
Aktors 20 nicht parallel zu der Längsachse A des 
Segments 2a des Manipulators (rechts in Fig. 2 dar
gestellt, vgl. auch Fig. 1) sondern rechtwinklig dazu. 
Für die Ankopplung des Aktors 20 und der Schleif
maschine 10 an den Manipulator ist ein Winkel 3 
(Montagewinkel) vorgesehen, der eine erste Monta
geplatte 31 (Flansch) und eine zweite Montageplatte 
32 aufweist, die jeweils rechtwinklig zueinander lie
gen. Die Montageplatte 31 ist so ausgestaltet, dass 
sie an dem Manipulator montiert werden kann. Der 
TCP des Manipulators liegt in diesem Beispiel an 
einer Oberfläche der Montageplatte 32 auf der 
Achse A. Ein erstes Ende des Aktors 20 ist mit der 
Montageplatte 32 verbunden (z.B. mittels Schrau
ben) und die Schleifmaschine 10 ist mit einem zwei
ten Ende des Aktors 20 verbunden (z.B. ebenfalls 
mittels Schrauben). Im dargestellten Beispiel liegt 
die Drehachse A' der Motorwelle des Motors 12 der 
Schleifmaschine 10 rechtwinklig zur Wirkrichtung 
des Aktors 20 und parallel zur Längsachse A des dis
talen Segmentes 2A des Roboters. Die Auslenkung 
des Aktors 20 bestimmt demnach den Normalab
stand zwischen den Achsen A und A'. Ein rotierendes 
Werkzeug 11 ist mit der Motorwelle des Motors 12 
der Schleifmaschine 10 verbunden. Im vorliegenden 
Beispiel ist dies eine Radialbürste (bristle brush). 
Abhängig von der jeweiligen Anwendung kann auch 
ein anderes Werkzeug vorgesehen sein (z.B. eine 
Schleifscheibe, ein Schleifband, etc.).

[0017] Es sei angemerkt, dass die Achsen A und A' 
nicht zwangsläufig parallel sein müssen. Des Weite
ren müssen die Montageplatten 31 und 32 auch nicht 
in einem rechten Winkel angeordnet sein. In Fig. 2 
kann man sehen, dass die Position der Schleifma
schine 10 lediglich von der Position (inkl. dessen Ori
entierung) des TCP und der Auslenkung des Aktors 
20 anhängt. Eine Steuerung (Controller, z.B. die 
Robotersteuerung) kann - für einen beliebigen 
bekannten Winkel und einen beliebigen bekannten 
Abstand zwischen den Montageplatten 31 und 32 - 
die Position (inkl. Orientierung) der Drehachse A' 
Motorwelle der Schleifmaschine 10 aus der Position 
des TCP und der Auslenkung des Aktors 20 bestim
men. In Ausführungsbeispielen ohne Aktor 20 kann 
aus der Position des TCP durch eine einfache Koor
dinatentransformation die Position der Motorwelle 
der Schleifmaschine bestimmt werden.

[0018] Die Absaugvorrichtung ist an einer Halterung 
gelagert, die in den vorliegenden Beispielen als Win
kel 3 ausgebildet ist. Die erwähnten Montageplatten 
können (z.B. integraler) Teil der Halterung sein. Im 
dargestellten Beispiel weist der Winkel 3 eine weitere 
Montageplatte 33 an der die Absaugvorrichtung 
gelagert ist. Die Absaugvorrichtung umfasst ein ver
gleichsweise schmales Gehäuse 40, das ähnlich 
einer Fugendüse (vacuum crevice nozzle) eines 
Staubsaugers geformt sein kann. Das heißt am 
underen Ende des Gehäuses ist eine Vakuumdüse 
48 angeordnet, durch welche Staub und andere Par
tikel eingesaugt werden können. Eine Detailansicht 
des Gehäuses 40 ist auch in Fig. 4 dargestellt. 
Neben der Düse am unteren Ende des Gehäuses 
40 kann eine Rolle 42 an dem Gehäuse 40 gelagert 
sein. Die Rolle 42 kann so angeordnet sein, dass Sie 
im Betrieb an der Werkstückoberfläche abrollt und so 
einen definierten Abstand d zwischen Gehäuse 40 
und Werkstück W gewährleistet. An einer Seite des 
Gehäuses kann ein Pinsel 47 angeordnet sein, der 
zusätzlich die bereits bearbeitete Werkstückoberflä
che reinigt. Rolle 42 und Pinsel 47 sind jedoch optio
nal und können je nach Anwendung auch weggelas
sen werden. Das Gehäuse 40 weist an dem der 
Vakuumdüse 48 gegenüber liegenden Ende (auf 
der Oberseite) einen Auslass 45 auf, durch den das 
abgesaugte Material abtransportiert wird. Dazu ist 
mit dem Auslass 45 ein Schlauch 44 verbunden, 
der auch an der Winkel (z.B. an der Montageplatte 
32) fixiert sein kann. Der Schlauch 44 führt von dem 
Gehäuse 40 zu der Saugseite eines Gebläses (nicht 
dargestellt). Geeignete Gebläse sind an sich bekannt 
und werden daher hier nicht weiter diskutiert.

[0019] In Fig. 2 ist die Aufhängung (suspension) des 
Gehäuses 40 an dem Winkel 3 zu sehen. Demnach 
ist das Gehäuse 40 der Absaugung an der Montage
platte 33 mittels eines ebenen Koppelvierecks (flat 
four-bar coupling) gelagert. Das Koppelviereck wird 
im Wesentlichen durch die Koppelstangen 51 und 52 
gebildet, welche an der Montageplatte 33 drehbar 
gelagert sind (Drehachsen R1 bzw. R2). Jeweils ein 
Ende der Koppelstangen 51 und 52 ist auch mit dem 
Gehäuse 40 drehbar gelagert (Drehachsen R3 und 
R4), wobei im vorliegenden Beispiel die Drehachsen 
R1, R2, R3 und R4 so angeordnet sind, dass die Kop
pelstangen 51 und 52 im Wesentlichen parallel lie
gen. Eine der Koppelstangen (im vorliegenden Bei
spiel die Koppelstange 52) ist mit einem 
Gegengewicht 41 verbunden (Schwerpunkt des 
Gegengewichts ist mit R5 bezeichnet). Dieses 
Gegengewicht 41 befindet sich auf der dem Gehäuse 
40 gegenüberliegenden Seite der Drehachse R1 und 
ist so dimensioniert, dass es die Gewichtskraft des 
Gehäuses 40 ausbalanciert. Das heißt, ohne von 
außen auf das Koppelviereck einwirkende Kraft, 
wirkt kein Drehmoment auf die Koppelstangen 51 
und 52. Das Koppelviereck ist in jeder Lage ausba
lanciert, auch wenn die Schleifvorrichtung kopfüber 
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(upside-down) betrieben wird. In anderen Worten, 
das von der Gewichtskraft der Schleifvorrichtung 
(ohne Schlauch 44) bewirkte Drehmoment auf das 
Koppelviereck (z.B. um die Drehachse R1) wird im 
Wesentlichen kompensiert durch das von der 
Gewichtskraft des Gegengewichts bewirkte Drehmo
ment auf das Koppelviereck.

[0020] In Fig. 5 sind die auf das Koppelviereck wir
kende Kräfte noch einmal dargestellt, wobei ohne 
Beschränkung der Allgemeinheit angenommen 
wird, dass die Massen des Gehäuses 40 und des 
Gegengewichts 41 auf jeweils einen Punkt (Schwer
punkt) konzentriert sind und die Massen der Kop
pelstangen den Massen des Gehäuses und des 
Gegengewichts zugeschlagen werden. Das von der 
Gewichtskraft F40 des Gehäuses 40 bewirkte Dreh
moment um die Achse R1 ist F40·(L0+L1)·cos(α), und 
das von der Gewichtskraft F41 des Gegengewichts 
41 bewirkte Drehmoment um die Achse R1 ist 
-F41·L2·cos(α), wobei L0 der Abstand zwischen 
Achse R3 und dem Schwerpunkt ist, an dem die 
Kraft F40 wirkt. L1 ist der Abstandzwischen den Ach
sen R1 und R3, und L2 ist der Abstand zwischen der 
Achse R1 und dem Schwerpunkt des Gegengewichts 
41. Das Koppelviereck ist dann ausbalanciert, wenn 
F40·(L0+L1)·cos(α) - F41·L2·cos(α) = 0 gilt. Man sieht, 
dass der Winkel α für die Gleichung keine Rolle spielt 
und man erhält F41 = F40·(L0+L1)/L2.

[0021] Damit das Gehäuse 40 z.B. mit der Rolle 42 
gegen die Werkstückoberfläche gedrückt wird, reicht 
eine sehr geringe Kraft aus, die (anders als die 
Gewichtskräfte) in jeder Lage in Richtung der Werk
stückoberfläche wirkt. Diese geringe Kraft kann z.B. 
von einem Federelement bewirkt werden, das direkt 
oder indirekt zwischen dem Winkel 3 (z.B. der Monta
geplatte 33) und dem Koppelviereck wirkt. In dem in 
Fig. 2 dargestellten Beispiel wird diese Federkraft FS 
von dem Schlauch 44 erzeugt, der an den Auslass 45 
des Gehäuses 40) angeschlossen ist und an der 
Montageplatte 32 des Winkels 3 fixiert ist. Die von 
dem Schlauch 44 bewirkte Federkraft wirkt also zwi
schen der Montageplatte 32 und dem Gehäuse 40 
und damit indirekt auch zwischen der Montageplatte 
33 (bzw. dem Winkel 3) und dem Koppelviereck. 
Diese Situation ist auch in Fig. 5 dargestellt. Die als 
Dreiecke symbolisierten Auflagerpunkte sind alle 
starr mit dem Winkel 3 verbunden (d.h. sie liegen 
auf einer der Montageplatte 32 oder 33).

Patentansprüche

1. Absaugvorrichtung, die folgendes aufweist: 
ein Gehäuse (40) mit einer Vakuumdüse (48) und 
einem Auslass (45) zum Anschluss eines Schlauchs 
(44); 
eine ein Koppelviereck aufweisende Aufhängung, 
die das Gehäuse mit einer Montageplatte (33) ver
bindet und die an der Montageplatte (33) schwenk

bar um eine Achse (R1) gelagert ist; 
ein Gegengewicht (41), das mit der Aufhängung ver
bunden ist, wobei das Gewicht des Gehäuses (40) 
um die Achse (R1) ein erstes Drehmoment bewirkt 
und das Gegengewicht um die Achse (R1) ein zwei
tes Drehmoment bewirkt, welches das erste Dreh
moment zumindest teilweise kompensiert., und 
ein mit dem Gehäuse (40) oder der Aufhängung 
gekoppeltes Federelement, welche direkt oder indi
rekt eine Federkraft (FS) zwischen Montageplatte 
(33) und Gehäuse (40) bewirkt, sodass das 
Gehäuse (40) gegen eine Werkstückoberfläche 
gedrückt wird.

2. Die Absaugvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die Aufhängung eine erste Koppelstange 
(51) aufweist, welche um die Achse (R1) schwenk
bar an der Montageplatte (33) gelagert ist.

3. Die Absaugvorrichtung gemäß Anspruch 2, 
wobei die Aufhängung eine zweite Koppelstange 
(52) aufweist, welche um eine weitere Achse (R2) 
schwenkbar an der Montageplatte (33) gelagert ist, 
und 
wobei die erste Koppelstange (51) und die zweite 
Koppelstange (52) beide am Gehäuse (40) 
schwenkbar gelagert sind, sodass sie ein Koppel
viereck bilden.

4. Die Absaugvorrichtung gemäß Anspruch 2 
oder 3, wobei das Gegengewicht (41) an der ersten 
Koppelstange (51) befestigt ist.

5. Die Absaugvorrichtung gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 4, wobei das Gegengewicht (41) 
mit der Aufhängung derart verbunden ist, dass 
Gewicht des Gehäuses (40) und das Gegengewicht 
in Bezug auf die Achse (R1) im Wesentlichen aus
balanciert sind.

6. Die Absaugvorrichtung gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 5, wobei das Federelement ein 
Schlauch (44) ist, welcher an dem Auslass (45) 
angeschlossen ist.

7. Die Absaugvorrichtung gemäß Anspruch 6, 
wobei der Schlauch (44) direkt oder indirekt an der 
Montageplatte (33) befestigt ist.

8. Die Absaugvorrichtung gemäß einem der 
Ansprüche 5 bis 7, wobei das Gehäuse (40) eine 
Rolle (42) aufweist, die dazu ausgebildet ist, im 
Betrieb die Werkstückoberfläche zu kontaktieren, 
wobei das Federelement die Rolle (42) gegen die 
Werkstückoberfläche drückt.

9. Die Absaugvorrichtung gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 8, die weiter aufweist: 
einen an dem Gehäuse (40) angeordneter Pinsel 
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(47), der dazu ausgebildet ist, im Betrieb die Werk
stückoberfläche zu kontaktieren.

10. Eine Vorrichtung zur Bearbeitung von Ober
flächen von Werkstücken, die Vorrichtung weist auf: 
eine Halterung mit einer Montageplatte (33), die an 
einem Manipulator (1) montierbar ist; 
eine Werkzeugmaschine (10) mit einem rotierenden 
Werkzeug (11); 
einen Linearaktor (20), der die Werkzeugmaschine 
(10) mit der Halterung relativ zu dieser verschiebbar 
verbindet, 
eine mit der Montageplatte (33) verbundene 
Absaugvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 
bis 9.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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